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W oynungs getdzu jchuß.
Als im Jahre 18 73 die Zahlung bau Wohnnngsgeld- 

zuschüsseu au die uumittelbareu Staatsbeamten eingeführt 
wurde, ging die Absicht des Gesetzgebers dahin, den Beamten 
die Kaste» für Beschaffung einer angemessenen Wahnnng an­
nähernd zn ersetzen, zu welchem Zwcct ein den damaligen Ver­
hältnissen entsprechender, feststehender Tarif geschaffen wnrde.

Dieser Tarif ist veraltet.
Die Miethen sind seit jener Zeit nicht nur in den 

großen, sonder» auch in den mittleren und kleinen Städten 
so m die Höhe gegangen, daß die Absicht des Gesetzgebers 
wohl nirgends mehr erfüllt wird. Der Tarif wird über­
feinem Zweck auch insofern nicht gerecht, als er lediglich den 
verschiedene» Rangtlaffen der Beamten ohne Rücksicht aus 
die Verschiedenheit der Gehälter innerhalb jeder Nangklasse 
angepaßt ist, so daß der jüngste und der älteste Beamte einer 
Rangklasse, wenn Beide an demselben Orte stationirt sind, 
den gleichen Wvhnungsgeld Zuschuß erhalten. Es darf wohl 
als Regel gelten, daß der ältere Beamte eine größere Familie 
unterzubringen hat und deshalb auch einer größeren Wohnung 
bedarf als sei» jüngerer Kollege; Ausnahmen bestätigen nur 

die Regel.
Soll der Wohnungsgeldzuschuß den heutigen Verhältnissen 

entsprechend und zugleich gerechter als bisher bemessen wer­
den, so muß dies in der Weise geschehen, daß er, was Wirth- 
schastlich auch allem richtig sein dürfte, in ein bestimmtes 
Verhältniß zn dem Gehalte der Beamten gebracht wird.

Die Klasseneintheilung der Orte könnte bestehen bleiben; 
es käme nur darauf an. für die Servisklassen diejenigen Sätze, 
in Procenten des Gehalts ausgedrückt, zu finden, die den 
heutigen Miethspreisen entsprechen.

Die anderweite Regelung der Wohnungsgeldzuschüsse 
erscheint ebenso nothwendig wie die Regelung der Gehälter 
nach Dienstaltersstufen nothwendig gewesen ist; jedenfalls 
würde damit einem billigen Wunsche aller derjenigen Be- 
amten entsprochen werden, die nicht so glücklich find, sich im 
Besitze einer Dienstwohnung zu befinden.

Der folgende Tarif, der gleichmäßig aus alle Beamten­
klassen anzuwenden wäre, dürfte das Richtige treffen.

Tarif.
Der WohnungSgeldznschnß beträgt in den Orten der 

Seroisklasse:

7V I. II. in iv. ! v.
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16 2.3 O/o 140/0 12 1/2 0/0

von dem Gehal te des Beamten.

Ein Ausgleich für die Mehrbelastung, welche der Staats­
kasse durch die Zahlung des Wohnungsgeldznschusses nach 
vorstehendem Tarife zufiele, ließe sich dadurch schaffen, daß 
den Beamten ohne Familie nur die Hälfte des Wohnungs- 
geldznschnsses zugebilligt würde und zwar aus demselben 
Grunde, aus welchem ihnen bei Versetzungen nur die Hälfte 
der im § 1 des Gesetzes vorn 24. Februar 1877 festgesetzten 
Vergütungen gewährt wird.

Jarifauslegung.
Am 1. Januar ds. Js. ist das neue amtliche Waaren- 

verzeigniß in Kraft getreten. Willkommen geheißen von Allen, 
erfreut es den Einen, weil er nun sein zerlesenes Exemplar 
des alten Warenverzeichnisses nur seinen vielen Nachträgen 
und unübersichtlich machenden Berichtigungen und noch einen 
ganzen Berg von Verfügungen dazu zur Seite legen kann, 
erhofft der Andere von ihm, daß er mit seiner Hilfe besser 
die vielen Klippen, aus die er in seiner verantwortlichen 
Thätigkeit trifft, umschiffen kann. Auch der Kaufmann und 
Gewerbetreibende hat es mit Freuden ausgenommen, erwarten 
sie doch, daß es vielen ihrer Wünsche und Anschauungen 
gerecht werde und den vielen Meinungsverschiedenheiten mit


